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Fakultatives Referendum 

Ablauf der Referendumsfrist: 12. Dezember 2012 

 

Steuergesetz für den Kanton Graubünden 

Änderung vom 31. August 2012  

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 94 Abs. 1 und Art. 99 Abs. 5 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 22. Mai 2012, 

beschliesst: 

I. 

Das Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. Juni 1986 wird wie 
folgt geändert: 

Art. 3 Abs. 3 
3 Aufgehoben 

Art. 7 Abs. 1 lit. d 
1 Natürliche Personen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton sind kraft 
wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt steuerpflichtig, wenn sie 
d) mit Grundstücken im Kanton handeln oder solche vermitteln. 

Art. 8 Abs. 1 lit. b und g 
1 Natürliche Personen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz sind 
kraft wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie 
b) für ihre Tätigkeit als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsfüh-

rung juristischer Personen mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton 
Tantiemen, Sitzungsgelder, feste Entschädigungen, geldwerte Vorteile 
aus Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen beziehen, 

g) Aufgehoben 

Art. 14 
1 Natürliche Personen haben das Recht, anstelle der Einkommens- und 
Vermögenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, wenn sie: 
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a) nicht das Schweizer Bürgerrecht haben; 
b) erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Unterbrechung unbe-

schränkt steuerpflichtig (Art. 6) sind; und 
c) in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben. 
2 Beide gemeinsam besteuerten Ehegatten müssen die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllen. 

Art. 15 
1 Die Aufwandsteuer wird erhoben nach den jährlichen, in der Bemes-
sungsperiode im In- und Ausland entstandenen Lebenshaltungskosten der 
steuerpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen, plus dem 
Vermögen, das den kapitalisierten Lebenshaltungskosten beziehungsweise 
Einkünften entspricht. Die Lebenshaltungskosten entsprechen mindestens 
dem höchsten der folgenden Beträge: 
a) einem von der Regierung festgelegten Mindestbetrag; 
b) für Steuerpflichtige mit eigenem Haushalt: dem Siebenfachen des 

jährlichen Mietzinses oder des Mietwerts nach Artikel 22 Absatz 1 
Litera b; 

c) für die übrigen Steuerpflichtigen: dem Dreifachen des jährlichen 
Pensionspreises für Unterkunft und Verpflegung am Ort des Aufent-
halts nach Artikel 6. 

2 Die Steuer wird nach dem ordentlichen Steuertarif der Einkommens- 
beziehungsweise der Vermögenssteuer berechnet. 
3 Die Steuer nach dem Aufwand muss mindestens gleich hoch sein wie die 
Summe der nach den ordentlichen Steuersätzen berechneten Einkommens- 
und Vermögenssteuern vom gesamten Bruttobetrag: 
a) des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögens und von 

dessen Einkünften; 
b) der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften; 
c) des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermögens, ein-

schliesslich der grundpfändlich gesicherten Forderungen, und von 
dessen Einkünften; 

d) der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnlichen 
Rechte und von deren Einkünften; 

e) der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen 
Quellen fliessen; 

f) der Einkünfte, für welche die steuerpflichtige Person aufgrund eines 
von der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung gänzliche oder teilweise Entlastung von ausländi-
schen Steuern beansprucht. 

4 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlastet, 
wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften 
zum Satz des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur 
nach den in Absatz 3 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen 
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aufgrund des betreffenden Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz 
zugewiesenen Einkommens- und Vermögensbestandteile aus dem Quel-
lenstaat bemessen. 

Art. 17 
Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnis, mit Einschluss der 
Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, 
Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trink-
gelder, Tantiemen, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und 
andere geldwerte Vorteile. 

Art. 17a 
1 Als echte Mitarbeiterbeteiligungen gelten: 
a) Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Genossenschaftsanteile 

oder Beteiligungen anderer Art, welche die Arbeitgeberin, deren Mut-
tergesellschaft oder eine andere Konzerngesellschaft den Mitarbeitern 
abgibt; 

b) Optionen auf den Erwerb von Beteiligungen nach Litera a. 
2 Als unechte Mitarbeiterbeteiligung gelten Anwartschaften auf blosse 
Bargeldabfindungen. 

Art. 17b 
1 Geldwerte Vorteile aus echten Mitarbeiterbeteiligungen, ausser aus ge-
sperrten oder nicht börsenkotierten Optionen, sind im Zeitpunkt des Er-
werbs als Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit steuerbar. Die 
steuerbare Leistung entspricht deren Verkehrswert vermindert um einen 
allfälligen Erwerbspreis. 
2 Bei Mitarbeiteraktien sind für die Berechnung der steuerbaren Leistung 
Sperrfristen mit einem Diskont von 6 Prozent pro Sperrjahr auf deren 
Verkehrswert zu berücksichtigen. Dieser Diskont gilt längstens für zehn 
Jahre. 
3 Geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbei-
teroptionen werden im Zeitpunkt der Ausübung besteuert. Die steuerbare 
Leistung entspricht dem Verkehrswert der Aktie bei Ausübung vermindert 
um den Ausübungspreis. 

Art. 17c 
Geldwerte Vorteile aus unechten Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 17a     
Abs. 2) sind im Zeitpunkt ihres Zuflusses steuerbar. 

Art. 17d 
Hatte der Steuerpflichtige nicht während der gesamten Zeitspanne zwi-
schen Erwerb und Entstehen des Ausübungsrechts der gesperrten Mitar-
beiteroptionen (Art. 17b Abs. 3) steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufent-

2. Aus unselb-
ständiger Er-
werbstätigkeit 
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b. Mitarbeiter-
beteiligungen 

c. Einkünfte aus 
echten Mitarbei-
terbeteiligungen 

d. Einkünfte aus 
unechten Mitar-
beiterbeteiligun-
gen 

e. Anteilsmässige 
Besteuerung 
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halt in der Schweiz, so werden die geldwerten Vorteile daraus anteilsmäs-
sig im Verhältnis zwischen der gesamten zu der in der Schweiz verbrach-
ten Zeitspanne besteuert. 

Art. 30 lit. h, hbis und n 
Steuerfrei sind 
h) der Sold für Militär- und Zivilschutzdienst, 
hbis) der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jährlich 5000 

Franken für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung 
der Kernaufgaben der Feuerwehr (Übungen, Pikettdienste, Kurse, In-
spektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, Brandbekämpfung, all-
gemeinen Schadenwehr, Elementarschadenbewältigung und derglei-
chen); ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader, Funktionszu-
lagen sowie Entschädigungen für administrative Arbeiten und für 
Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt,  

n) die einzelnen Gewinne aus einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen 
Veranstaltung bis zu einem Betrag von 1000 Franken. 

Art. 36 lit. n 
Von den Einkünften werden abgezogen: 
n) die Einsatzkosten in der Höhe von 5 Prozent der einzelnen Gewinne 

aus einer Lotterie oder einer lotterieähnlichen Veranstaltung (Art. 29 
lit. g i. V. m. Art. 30 lit. n); der maximal zulässige Abzug beträgt 5000 
Franken. 

Art. 37 lit. e 
Die übrigen Kosten und Aufwendungen sind nicht abzugsfähig, insbeson-
dere 
e) die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie andere Steuern, die 

nicht Gewinnungskosten darstellen. 

Art. 59 Marginalie 

 
 
 
Art. 59a 
1 Mitarbeiterbeteiligungen nach Artikel 17b Absatz 1 sind zum Verkehrs-
wert einzusetzen. Allfällige Sperrfristen werden auf Antrag angemessen 
berücksichtigt. 
2 Mitarbeiterbeteiligungen nach den Artikeln 17b Absatz 3 und 17c sind 
bei Zuteilung ohne Steuerwert zu deklarieren. 

Einsatzkosten bei 
Lotterien 

4. Wertpapiere 
und Beteiligun-
gen 
a. Grundsatz 

b. Bewertung von 
Mitarbeiter-
beteiligungen 
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Art. 75 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 lit. b 
1 Juristische Personen, die im Kanton weder Sitz noch tatsächliche Ver-
waltung haben, sind steuerpflichtig, wenn sie 
e) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln. 
2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland 
sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie 
b) Aufgehoben 

Art. 75a 
Ein schweizerisches Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen 
Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen verrechnen, soweit diese Verlus-
te im Betriebsstättenstaat nicht bereits berücksichtigt wurden. Verzeichnet 
diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre Gewinne, 
so erfolgt in diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im Betriebsstätten-
staat verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. Verluste aus auslän-
dischen Liegenschaften können nur dann berücksichtigt werden, wenn im 
betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird. In allen 
übrigen Fällen sind Auslandsverluste ausschliesslich satzbestimmend zu 
berücksichtigen. 

Art. 76 
1 Juristische Personen, die nur für einen Teil ihres Kapitals im Kanton 
steuerpflichtig sind, entrichten die Kapitalsteuer für das im Kanton steuer-
bare Kapital nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten steuerbaren Kapital 
entspricht. 
2 Juristische Personen ohne Sitz und tatsächlicher Verwaltung in der 
Schweiz entrichten die Gewinn- und Kapitalsteuern für Geschäftsbetriebe, 
Betriebsstätten und Grundstücke im Kanton mindestens zu dem Steuer-
satz, der für den im Kanton steuerbaren Gewinn und für das im Kanton 
steuerbare Kapital massgebend ist. 

Art. 77 Marginalie 
 

Art. 78 Abs. 1 lit. e und Marginalie 
1 Von der Steuerpflicht sind befreit 
e) andere juristische Personen, die im kantonalen oder gesamtschweize-

rischen Interesse Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn und das 
Kapital, welche ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken 
dienen, 

Art. 88a Abs. 4 
4 Der Beteiligungsabzug ist ausgeschlossen, wenn eine Gesellschaft allei-
ne oder zusammen mit Dritten Beteiligungsrechte veräussert und dies 

III. Steueraus-
scheidung 

IV. Steuerbe-
rechnung 

V. Mithaftung 

VI. Ausnahmen 
von der Steuer-
pflicht 
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wirtschaftlich der Veräusserung von Grundeigentum im Kanton gleich-
kommt. 

Art. 89 Abs. 2 lit. c 
2 Die Gewinnsteuer in eigener Progression wird jedoch erhoben:  
c) auf Gewinnen, wenn die juristische Person alleine oder zusammen 

mit Dritten Beteiligungsrechte veräussert und dies wirtschaftlich der 
Veräusserung von Grundeigentum im Kanton gleichkommt.   

Art. 89a Abs. 2 lit. c 
2 Sie entrichten jedoch die Gewinnsteuer in eigener Progression: 
c) auf Gewinnen, wenn sie alleine oder zusammen mit Dritten Beteili-

gungsrechte veräussern und dies wirtschaftlich der Veräusserung von 
Grundeigentum im Kanton gleichkommt. 

Art. 97 Abs. 3 lit. a 
3 Umfasst ein Geschäftsjahr mehr oder weniger als 12 Monate, wird 
a) Aufgehoben 

Art. 97h 
Die vereinnahmten Kultussteuern werden den beiden Landeskirchen im 
Verhältnis der Kirchenzugehörigen gemäss Steuerregister der natürlichen 
Personen zugeteilt. Die Treffnisse werden jährlich abgerechnet. 

Art. 99 Abs. 1 
1 Die Steuer wird von den Bruttoeinkünften nach Massgabe der für die 
Einkommenssteuer natürlicher Personen geltenden Steuersätze berechnet 
und erstreckt sich auf alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, 
einschliesslich Nebeneinkünfte, geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteili-
gungen und Naturalleistungen, sowie auf die Ersatzeinkünfte. 

Art. 101 Abs. 1 und 2 
1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung 
juristischer Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kanton 
werden für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen 
Entschädigungen, geldwerten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und 
ähnlichen Vergütungen an der Quelle besteuert. 
2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung 
ausländischer Unternehmungen, die im Kanton Betriebsstätten oder ge-
schäftliche Betriebe unterhalten, werden für die ihnen zu deren Lasten 
ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigungen, geld-
werten Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen und ähnlichen Vergütungen 
an der Quelle besteuert. 
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Art. 103a 
1 Personen, die im Zeitpunkt des Zuflusses von geldwerten Vorteilen aus 
gesperrten oder nicht börsenkotierten Mitarbeiteroptionen (Art. 17b    
Abs. 3) im Ausland wohnhaft sind, werden für den geldwerten Vorteil 
anteilsmässig nach Artikel 17d an der Quelle besteuert. 
2 Die Steuern für Kanton und Gemeinde betragen je 10 Prozent des geld-
werten Vorteils. 

Art. 104 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 
1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält eine Bezugsprovision von 
2 Prozent der abgerechneten Steuern und ist dafür verpflichtet 
e) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mitarbeiter-

optionen zu entrichten; die Arbeitgeberin schuldet die anteilsmässige 
Steuer auch dann, wenn der geldwerte Vorteil von einer ausländi-
schen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird. 

4 Die Kantonale Steuerverwaltung kann die vom Schuldner der steuerba-
ren Leistung zurückbehaltenen Bezugsprovisionen teilweise oder vollum-
fänglich einfordern, wenn dieser seinen Mitwirkungspflichten gemäss 
Absatz 1 nicht oder ungenügend nachkommt. 

Art. 105a Abs. 4 
4 Nach Artikel 98 Absatz 1 Litera a besteuerte Personen sowie unter Arti-
kel 98 Absatz 1 Litera b fallende Quasi-Ansässige können die Gewährung 
von Abzügen verlangen, die nicht in den Tarifen berücksichtigt sind. Die 
Regierung legt die Abzüge fest, für welche eine Tarifkorrektur möglich ist. 

Art. 122d 
1 Die Kantonale Steuerverwaltung kann sämtliche vom Steuerpflichtigen 
eingereichten Daten sowie alle aus anderen Quellen stammenden Daten 
und Informationen elektronisch erfassen und aufbewahren, sofern sie 
jederzeit lesbar gemacht und nicht abgeändert werden können. 
2 Die Regierung erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, 
insbesondere über die Übermittlung, die Beweiskraft, die Aufbewah-
rungsdauer und die Löschung der Daten. 

Art. 127 Abs. 2 
2 Die Steuererklärung ist vom Steuerpflichtigen wahrheitsgemäss und 
vollständig auszufüllen, rechtsgültig zu unterzeichnen und mit den ver-
langten Unterlagen fristgerecht einzureichen. Die digitale Signatur ist der 
eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt. Die Regierung kann die elek-
tronische Einreichung der Steuererklärung zulassen. 

6. Empfänger von 
Mitarbeiter-
beteiligungen 

Elektronische 
Erfassung und 
Aufbewahrung 
von Daten 
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Art. 130 lit. g 
Den Veranlagungsbehörden haben für jedes Steuerjahr beziehungsweise 
für jede Steuerperiode eine Bescheinigung einzureichen 
g) Arbeitgeber, die ihren Angestellten Mitarbeiterbeteiligungen einräu-

men, über alle für deren Veranlagung notwendigen Angaben, wobei 
die nach Bundesrecht massgebenden Ausführungsbestimmungen gel-
ten. 

Art. 132 Abs. 1 
1 Die Veranlagungsverfügung ist dem Steuerpflichtigen schriftlich und mit 
Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen. Die Regierung kann die elektronische 
Eröffnung zulassen. 

Art. 139 Abs. 4 
4 Aufgehoben 

Art. 151 Abs. 1, 2 und 3 
1 Es werden fällig 
a) die Einkommens- und Vermögenssteuern mit der Zustellung der 

provisorischen Steuerrechnung oder der Veranlagungsverfügung; die 
provisorische Rechnungstellung erfolgt grundsätzlich im Januar des 
dem betreffenden Steuerjahr folgenden Jahres, 

b) die Gewinn- und Kapitalsteuern mit der Zustellung der provisori-
schen Rechnung oder der Veranlagungsverfügung; die Zustellung 
muss spätestens drei Monate nach Ende des Geschäftsjahres erfolgen, 

c)  die übrigen Steuern sowie die Bussen mit der Zustellung der proviso-
rischen Steuerrechnung oder der Veranlagungs- beziehungsweise der 
Bussverfügung; eine provisorische Rechnung kann ab dem Zeitpunkt 
erfolgen, in dem sich der Steuertatbestand verwirklicht hat. 

2 Für den Beginn der zweijährigen Eintragungsfrist des gesetzlichen 
Pfandrechts gemäss Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetz-
buch wird auf die Zustellung der Veranlagungsverfügung abgestellt. 
3 Bisheriger Absatz 2 

Art. 152 Abs. 1, 2 und 5 
1 Die provisorische Rechnungstellung erfolgt auf Grund der Steuererklä-
rung, der letzten rechtskräftigen Veranlagung oder nach Massgabe des 
voraussichtlich geschuldeten Betrages. Die provisorische Rechnung ist 
nicht anfechtbar. 
2 Zu wenig bezahlte Beträge werden nachgefordert, zu viel bezahlte Beträ-
ge samt Vergütungszins zurückerstattet. 
5 Die Regierung kann die elektronische Rechnungstellung zulassen. 
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Art. 153 Abs. 4 
4 Für Zahlungen der Grundstückgewinnsteuer vor Ablauf des Fälligkeits-
termins wird bis zum Zeitpunkt der Rechnungstellung ein Vorauszah-
lungszins gutgeschrieben. Dieser entspricht dem Vergütungszins gemäss 
Artikel 152. 

Art. 164 
Aufgehoben 

Art. 184 Abs. 6 
6 Das Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern vom 31. August 
2006 wird wie folgt geändert: 

Art. 4 Abs. 5 
5 Veranlagung und Bezug der Aufwandsteuer der Gemeinden fallen in 
die Zuständigkeit des Kantons. 

Art. 9 lit. b 
Von der Handänderungssteuer sind befreit: 
b) Handänderungen zwischen Eltern und Nachkommen bezie-

hungsweise Schwiegereltern und Schwiegerkindern. Stiefkinder 
und Pflegekinder sind den leiblichen Kindern gleichgestellt; 

Art. 21 Abs. 4 
4 Zur Steuererhebung berechtigt ist die Gemeinde am Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt des Erblassers beziehungsweise Schenkgebers. 
Für Grundstücke liegt die Steuerhoheit bei der Gemeinde am Ort der 
gelegenen Sache. Für Preise und Ehrengaben des Kantons liegt die 
Steuerhoheit bei der Wohnsitzgemeinde des Empfängers. Hat dieser 
seinen Wohnsitz ausserhalb des Kantons, ist die Stadt Chur zur Steu-
ererhebung berechtigt. 

Art. 187c 
Aufgehoben 

Art. 187d 
Für natürliche Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidier-
ten Artikel 14 und 15 nach dem Aufwand besteuert wurden, gilt während 
fünf Jahren weiterhin das bisherige Recht. 
  

5. Gemeinde- und 
Kirchen-
steuergesetz 

Besteuerung nach 
dem Aufwand 
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II.  

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 Namens des Grossen Rates 
 Präsidentin: Elita Florin-Caluori 
 Kanzleidirektor: Claudio Riesen 
 
Datum der Veröffentlichung: 13. September 2012 
Ablauf der Referendumsfrist: 12. Dezember 2012 
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